
Konzernchef Benetton
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Wie
jedermann
Reklame-Schelte aus Karlsruhe:
Die Textilfirma Benetton darf nicht
mit dem „Leid der Kreatur“ werben.

otos, die ölverschmierte Vögelzei-
gen, galten bislang als SymbolFweltweiter Umweltvergiftung. Nun

haben sienoch eine Bedeutung: S
sind Sinnbilder juristischerHaarspalte
rei.

Der I. Zivilsenat des Bundesg
richtshofes (BGH) in Karlsruhe ent-
schied am Donnerstag vergangen
Woche, daß es daraufankommt, wer
in welcher Absicht das Publikum m
Umstrittene Benetton-Reklame
Meinungsäußerung oder Wettbewerbsvorte
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Bildern von Naturfreveln rührt. Wenn es
Firmen sind, handeln siesittenwidrig.

Mit seinem Grundsatzurteil bestätigte
der BGH ein Verdikt des Frankfurte
Landgerichts, das die Anzeigenkamp
gne des italienischen Textilkonzerns B
netton fürwettbewerbswidrig erklärt un
die Veröffentlichung desinkriminierten
Fotos „bei Meidung von Ordnungsge
bis 500 000 Mark“untersagthatte.
Die Frankfurter Rich-
ter fanden, die Abbildun
der „durch einen Öltep-
pich schwimmenden En
te“, ein Motiv, das in Ja
pan kürzlich mit einem
Werbepreisausgezeichne
wurde, sei „mit demallge-
meinen Anstandsgefüh
mit Pietät undTakt nicht
mehr zu vereinbaren
Die arme Ente wirke
„ärgerniserregend und b
lästigend“ – wenn scho
die häßliche Wirklichkei
nicht zu verhindern ist
il?
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dann wenigstensderen Abbil-
dung.

Den richterlichenTadelhatte
sich dieFirma zugezogen,weil
das Foto „amlinken Bildrand“
mit dem Signum „UnitedColors
of Benetton“ gekennzeichne
war. Zu beanstanden seibereits
die Werbeabsicht,denn Hin-
weise aufProdukteließensich
nirgendwoentdecken.

Benettonstandnicht zum er-
stenmal als Beklagte vor Ge
richt. Das Unternehmen de
Italieners LucianoBenetton ha
mit Bilddokumenten überKin-
derarbeit, Flüchtlingselend und
Aids von sich reden gemacht.
Die ausgefalleneWerbungsorg-
te für eine hitzige Diskussion
über Ethik und Ästhetik der
Reklame (SPIEGEL 11/1992).
Und sie erregte dasMißvergnü-
gen der „Zentrale zur Bekämp
fungunlauteren Wettbewerbs
die Klage einreichte.

In allen Prozessen gegen B
nettonging es umAnzeigen, die
von den Gegnern als „Schock-
werbung“ und von den Befür
wortern als „Aufmerksamkeits
werbung“ eingestuft wurden.
Die Grundsatzfrage lautet
Verletzt die Geschmacksze
sur, die Wettbewerbsschütz
und Richter ausüben, das in de
Verfassungverankerte Grund
recht aufMeinungs- und Kunst
freiheit?

Der BGH rügte, daß Bene
ton „mit der Darstellungschwe-
ren Leids derKreatur“ Mitleid
beim Verbrauchererwecke und
dessen „Solidarisierung“ an
strebe. Wer Gefühle „in sointensiver
Weise wie in denbeanstandetenAnzei-
gen zu kommerziellen Zweckenaus-
nutzt, handeltwettbewerbswidrig“.

Zwar versuchte der VorsitzendeHen-
ning Piper Kritik an der BGH-Entsche
dung mit der Behauptungzuvorzukom-
men, dasUrteil übe „keine Geschmacks
zensur“aus. Nur: Was ist essonst? Die
Richterselbstargumentierten, es müs
„einem Gewerbetreiben
den wie jedermann ge
stattet sein“, zu „gesell-
schafts- und umweltpoliti
schenFragen der ZeitStel-
lung zunehmen“ – er dürfe
nur keinen Vorteil davon
haben. Und obsichBenet-
ton tatsächlicheinen Wett-
bewerbsvorsprung ve
schafft hat (oder nicht so-
gar einen Nachteil),darauf
gingen diehohenJuristen
nicht ein.

Benetton-Anwalt Götz
Jordan hatte daraufhinge-
wiesen, daßWerbung allenfalls dann
unzulässig sein könne, wenn sie Ver-
braucher „in einepsychische Zwangs
lage“ bringe. Die wäre gegeben, wen
ein Kunde „den Wünschen desWerben-
den nicht deshalb nachgibt,weil er das
fragliche Produkt tatsächlich erwerben
möchte, sondernweil er der Belästigung
zu entgehen trachtet“. Jordan vermu
zu Recht, daßkein Verbraucher in ein
Benetton-Filiale eilen würde, um der
durch die Werbung „auf ihnausgeübten
Wirkung zu entgehen“.Solcheabsurden
Zusammenhänge,meint der Anwalt,
hätten im übrigen einer „empirische
Untersuchung“ bedurft.

Wenn aber dieAnzeigen weniger mi
Konkurrenz als mitKreativität zu tun
haben, rückt das Grundrecht aufMei-
nungs- und Kunstfreiheit um somehr in
den Vordergrund. Deshalbwill Jordan
das Verbot, die kaputteWelt in der
Werbung darzustellen, nun vom Bu
desverfassungsgericht rückgängig ma-
chen lassen. Die Wirtschaft könne nic
verpflichtet werden, „dem Verbrauche
eine ,heile Welt‘ vorzugaukeln, die s
nicht existiert undderenDarstellung er
heuteschon überdrüssig ist“.

Was Moral in der Werbungbedeutet
hatten schon dieRichter des Oberlan
desgerichts (OLG)Frankfurt, eher un
freiwillig, preisgegeben.Danach ge
reichte dem Konzern ausgerechnet z
Nachteil, daß er auf jede Bezugnahm
zu seinen Erzeugnissen verzichtethatte.

Das OLG sah das „Verwerfliche de
Werbung“ darin, daß Fotos„völlig los-
gelöst von Produkten“ präsentiertwur-
den. Im Umkehrschluß heißt das: D
Italiener könnten den bösenSchein von
sich weisen, wenn sieunter das Flücht-
lingsfoto eine Bildzeile setzten:Abhau-
en mit Jeans vonBenetton. Y


